
Was ändert sich in 2025 ?



Einführung
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Das Ende des Jahres 2024 verlief recht positiv. Im Dezember 2024 wurden verschiedene Steuergesetze

verabschiedet (unter anderem die GesetzesentwürfeNr. 8414, Nr. 8388 und Nr. 8406), die Änderungen der

Einkommensteuerin Luxemburg sowohl für Privatpersonenals auch für Unternehmensowie einige Aspekteder

MwSt. betreffen.

Darüber hinaus hat die luxemburgischeRegierungim Dezember 2024, um Immobiliengeschäftezu fördern, die

Steuervergünstigungenfür den Wohnungsbau bis Ende Juni 2025 verlängert. Zudem sind unter bestimmten

UmständeneinebeschleunigteAbschreibungund eine reduzierteRegistrierungsgebührmöglich.

Relativhohe Investitionssteuergutschriftenkönnen auch von Unternehmenin Anspruchgenommen werden,die in

digitaleund energetischeTransformationinvestierenmöchten.

All dieseMaßnahmenzielendaraufab, die luxemburgischeWirtschaftinsgesamtanzukurbelnund die Kaufkraftvon

Privatpersonen (Einwohner, Grenzgänger und Impats) zu verbessern. Neue steuerliche Maßnahmen wurden

ebenfallsergriffen,um Impatsanzuziehen.

Schließlichverfolgt die Direktion der luxemburgischenSteuerverwaltungunter der Leitung von Herrn Jean-Paul

Olinger das Ziel, die Transparenz zwischen Steuerbehörden und Steuerzahlern zu verbessern. In diesem

Zusammenhangwar im Jahr2024eine zunehmendeAnzahlneuer Rundschreibenund FAQszu verzeichnen,die es

Steuerzahlernund Steuerfachleutenermöglichen sollen, den Umfang jeder Steuerentscheidungdetailliert und

praxisnahzu verstehen.

Auchdie Digitalisierungschreitetin allenBereichenin Luxemburgsehrschnellvoran.

Wir werdenversuchen,all dieseMaßnahmenund vielesmehr auf den folgendenSeitenzusammenzufassen.



Maßnahmen ab dem Steuerjahr 2025:

ÅSenkung des Körperschaftsteuersatzes (KöSt)

(Gesetzentwurf Nr. 8414)

ÅVereinfachung und allgemeine Senkung der 

Mindestvermögenssteuer (MVermSt)

(Gesetzentwurf Nr. 8388)

ÅMöglichkeit des Verzichts auf die Steuerbefreiung für 

Dividenden und Kapitalgewinne in Luxemburg

(Gesetzentwurf Nr. 8388)
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Besteuerung von 
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-

Körperschaftsteuerliche

Maßnahmen



Senkung des 
Körperschaftsteuersatzes (KöSt) 
(Gesetzentwurf Nr. 8414)
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Die neuenSteuersätzesindwie folgt:

Biszu 175.000EUR: 14% (zuvor 15%)

175.001EURbis200.000EUR: 14% - 16% (zuvor 15% - 17%)

Über200.000EUR: 16% (zuvor 17%)
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Vereinfachung und allgemeine Senkung 

der Mindestvermögenssteuer (MVermSt) 

(Gesetzentwurf Nr. 8388)
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Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtsvom November 2023

wurde das MNWT-Regime vereinfacht, um eine gerechte

Anwendung der MVermSt auf alle Unternehmen zu

gewährleisten, unabhängig von der Höhe der gehaltenen

Finanzvermögenswerte.

Ab dem Steuerjahr2025wird die MVermStwie folgt berechnet:

Bilanzsummebiszu 350.000EUR: 535EUR(unverändert)

Bilanzsumme über 350.000 EUR bis 2.000.000 EUR:

1.605 EUR(seit dem Urteil des Verfassungsgerichtsbereits

gültig, waseiner Reduktionder MVermStvon 4.815EURauf

1.605 EUR für Unternehmen entspricht, die hauptsächlich

Finanzvermögenswertehalten(Soparfi)).

Bilanzsummeüber 2.000.000 EUR: 4.815EUR(vorher reichte

die MVermSt von 5.350 EUR bis 32.100 EUR für

Unternehmen, die überwiegend Nicht-

Finanzvermögenswertehalten(Nicht-Soparfi)).
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Möglichkeit des Verzichts auf die 

Steuerbefreiung für Dividenden und Kapital-

gewinne in Luxemburg 

(Gesetzentwurf Nr. 8388)
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Ab dem Steuerjahr 2025 können Steuerpflichtige auf die

SteuerbefreiungbestimmterErträgeverzichten:

Dividenden und Liquidationserlöse, die unter das

Luxemburger Beteiligungsfreistellungsregime nach

Artikel 166des LuxemburgerEinkommensteuergesetzes(loi

luxembourgeoiseconcernant lõimp¹tsur le revenu « LIR»)

fallen,vorausgesetzt,die Befreiungberuht ausschließlichauf

Anschaffungskostenvon mindestens 1,2 Millionen EUR

(d.h. nicht auf einerBeteiligungvon mindestens10%).

Kapitalgewinne,die gemäß dem GroßherzoglichenDekret

vom 21. Dezember 2001 befreit sind, sofern die Befreiung

nur auf Anschaffungskostenvon mindestens6 Millionen EUR

basiert (d.h. nicht auf einer Beteiligung von mindestens

10%).

Mit anderen Worten, wenn die Bedingungen für die

Befreiung nur auf der Grundlage des Beteiligungssatzes

erfüllt sind, ist es nicht möglich, dieseBefreiungin Anspruch

zu nehmen.
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Die Einschränkungder Ausübung der Befreiung in diesen

Fällen ergibt sich aus der Richtlinie2011/96/EU des Rates

vom 30. November 2011 über das gemeinsame

Steuersystemder Mutter- und Tochtergesellschaftender

Mitgliedstaatenergeben

Dividenden,die gemäßArtikel115, 15a LIRzu 50 % steuerfrei

sind (kein spezieller Schwellenwert für den Verzicht

erforderlich).

In allen oben genannten Fällen muss der Verzicht für jedes

Steuerjahrund jede Beteiligungeinzelnbeantragtwerden.

DieseOption mussfür jedesSteuerjahrund für jede Beteiligung

gesondertausgeübtwerden.

Wenn der Verzicht nicht ausgeübt wird, gilt standardmäßig

weiterhindie Befreiung.

Die Möglichkeit, auf die Steuerbefreiungzu verzichten, steht

einerseits im Einklang mit den Befreiungsregelungen für

Beteiligungserträgein einer Reiheanderer Mitgliedstaatender

Europäischen Union. Andererseits ermöglicht die

vorgeschlagene Änderung Unternehmen eine größere

Flexibilität,insbesonderefür solche,die daran interessiertsein

könnten, ihre vorgetragenen steuerlichenVerluste zu nutzen

(die seit 2017einer 17-jährigen Abzugsfristunterliegen),anstatt

automatischvon einerSteuerbefreiungzu profitieren.



Maßnahmen ab dem 1. Januar 2025:

ÅBefreiung von der Abonnementsteuer für UCITS-ETFs

(Gesetzentwurf Nr. 8414)

ÅErweiterung der verpflichtenden elektronischen Ein-

reichung bestimmter Steuererklärungen

(Gesetzentwurf Nr. 8388)

ÅGesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen    

(Société de gestionde patrimoine familial, „SPF“)

(Gesetzentwurf Nr. 8414)

ÅTeilliquidationen

(Gesetzentwurf Nr. 8388)
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Besteuerung von juristischen

Personen und UCITS-ETFs

-

Körperschaftsteuerliche

Maßnahmen und andere Steurn



Befreiung von der Abonnementsteuer für 

UCITS-ETFs 

(Gesetzentwurf Nr. 8414)
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Im Rahmen der Verbesserungder Wettbewerbsfähigkeitdes

luxemburgischenFinanzmarktesund angesichts der stetigen

Weiterentwicklungder Fondsbranchesieht der Gesetzentwurf

eine vollständige Befreiung von der Abonnementsteuer für

bestimmte aktiv verwaltete UCITS-ETFs(ăUndertakings for

Collective Investment in Transferable Securities Exchange

TradedFundsò)vor, die börsennotiertsind.

Der Gesetzentwurfpräzisiert,dassdie Befreiungbei mehreren

Einheitenoder Teilfondsinnerhalb des börsennotiertenUCITS-

Fonds nur für die Einheit oder den Teilfonds gilt, die als ETF

qualifiziert.

DieseBefreiunggilt ab dem ersten Tag des Quartals,das auf

das Inkrafttreten des Gesetzes folgt, also ab dem

1. Januar2025.
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Erweiterung der verpflichtenden 

elektronischen Einreichung bestimmter 

Steuererklärungen

(Gesetzentwurf Nr. 8388)

Ab dem 1. Januar 2025 gilt die verpflichtende elektronische

Einreichungauch für Steuererklärungenzur Quellensteuerauf

Verwaltungsratsvergütungen. Diese müssen von den

luxemburgischen Zahlern des entsprechenden Einkommens

eingereichtwerden.



Gesellschaft für die Verwaltung von Familien-

vermögen (Société de gestion de patrimoine
familial , „SPF“) 

(Gesetzentwurf Nr. 8414)
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Das Regime der SPFs wurde modernisiert, um einen

missbräuchlichenEinsatzdiesesVehikelszu reduzieren.

SPFsprofitieren von einer günstigen steuerlichenBehandlung

mit Befreiung von der Körperschaftssteuer und der

Vermögenssteuer, unterliegen jedoch einer jährlichen

Abonnementsteuer.

Die neuen Änderungen umfassen: (i) Erhöhung der jährlichen

Mindestabonnementsteuervon 100 EUR auf 1.000 EUR, (ii)

Einführung von Verwaltungsstrafen bei Nichterfüllung der

gesetzlichenPflichtennach dem Gesetzvom 11. Mai 2007 und

(iii) Anpassungdes Verfahrenszum Entzug des SPF-Statusbei

Verstößen gegen das SPF-Regime (eine Frist von sechs

Monaten wird zur Behebung der Verstöße eingeräumt; bei

Nichtbehebungerfolgt der endgültigeEntzugdesSPF-Status).

Zudem siehtdasneue Gesetzvor, dassdie Domizilierungsstelle

(oder ein zugelassenerWirtschaftsprüfer/Buchhalter)die SPF-

Zertifizierung elektronisch an die Behörde für Registrierung,

Nachlass- und Mehrwertsteuer übermittelt, um den

Digitalisierungsprozesszu beschleunigen. Diese Registrierung

mussjährlichvor dem 31. Julierfolgen.

I WAS ÄNDERT SICHI JANUAR 2025

DieseÄnderung gilt ab dem ersten Tag des Quartalsnach

InkrafttretendesGesetzes,alsoab dem 1. Januar2025.



Teilliquidationen 

(Gesetzentwurf Nr. 8388)
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Zur Erinnerung: Im Jahr 2023 hat das luxemburgische

Verwaltungsgericht zwei Urteile (Tribunal administratif,

27. Januar2023, Nr. 42432 und 14. Juni 2023, Nr. 45759) zur

steuerlichenBehandlungdesRückkaufsvon Anteilenerlassen.

In diesem Zusammenhang und zur Schaffung größerer

Rechtssicherheitwurde beschlossen,Artikel 101LIRzu ändern,

um die kumulativenBedingungenfür bestimmteVorgänge,die

unter das Steuerregime für Teilliquidationen fallen, klar zu

definieren.

In der neuen Fassung von Artikel 101 LIR Absatz 2 wird

klargestellt,dass der Rückkauf(oder die Einziehung)und die

Löschung von Anteilen (einschließlichAktienklassen)gefolgt

von einer Kapitalherabsetzunginnerhalb eines Zeitraums von

maximal sechs Monaten als Teilliquidation zu Steuerzwecken

(steuerfrei)gilt.
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Darüber hinaus ist die steuerliche Behandlung einer

Teilliquidation zulässig, sofern die folgenden kumulativen

Bedingungenerfüllt sind:

ÅDer Rückkauf oder die Einziehung betrifft eine gesamte

Aktienklasseoder alleAnteile.

ÅDie Aktienklassenoder Anteile wurden bei der Gründung

oder einerKapitalerhöhungeingerichtet.

Å Jede Aktienklassehat wirtschaftliche Rechte, die in den

Satzungendes Unternehmensfestgelegt und von anderen

Aktienklassenunterschiedensind.

ÅDer Rückkauf- oder Einziehungspreisist auf der Grundlage

der in den SatzungenfestgelegtenKriterienfestzulegen,um

den fairen Wert der Klassezum Zeitpunkt des Rückkaufs

oder der Einziehungwiderzuspiegeln.

Fallsein Rückkaufoder eine Einziehungeiner Aktienklassevon

einer Person mit mehr als 10 % Beteiligung an der

luxemburgischenGesellschaftgehalten wird, mussdie Identität

dieser Person in der Steuererklärung der Gesellschaft

angegebenwerden.



Teilliquidationen 

(Gesetzentwurf Nr. 8388)(Fortsetzung)
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WeitereKlarstellungenin der AusarbeitungdesneuenAbsatzes2:

ÅDie 10 %-Beteiligungwird auf Basisder Gesamtbeteiligungan

der Einheitund nicht an einerAktienklasseermittelt.

ÅDie Tatsache, dass ein Aktionär in der zurückgekauften

Aktienklasseauch in anderen verbleibenden KlassenAktionär

ist,hat keinenEinflussauf den Mechanismus.

ÅSchließlich wird daran erinnert, dass die
Rechtsmissbrauchsvorschriftdes §6 des Steueranpassungs-

gesetzes(StAnpG)anwendbarbleibt, wenn die Einziehungoder

der EntzugeinerAnteilsgattungoder von AnteilenalsHauptziel

oder alseinesder Hauptzieleeine Umgehungoder Minderung

der Steuerlastbezweckt,die dem steuerlichenZiel oder Zweck

zuwiderläuft und unter Berücksichtigungaller Tatsachenund

Umständenicht authentischist.
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Zusammengefasstlegt der neue Absatz2 von Artikel 101

LIR die erforderlichen Voraussetzungenfest, um solche

Vorgänge steuerlich als Teilliquidationenzu qualifizieren,

waszuvor nicht ausdrücklichgeregeltwar.

Absatz 2 von Artikel 101LIRunterstreichtdie Bedeutung

der wirtschaftlichen Substanz jedes Rückkauf- oder

Löschungsvorgangs. Schließlich wird das Konzept des

Rechtsmissbrauchserneut hervorgehoben (der Rückkauf

von Anteilen darf nicht dazu verwendet werden,

Steuergesetzezu umgehen oder bestimmten Aktionären

unfaireVorteilezu verschaffen).

Unabhängigvon den Umständenempfehlen wir, den Rat

von Anwälten oder Unternehmensprüfern einzuholen

(unser Team, bestehend aus Steuerberatern und

Wirtschaftsprüfern,ist auf solche Vorgänge spezialisiert),

um die Reihenfolge der verschiedenen Schritte zu

überprüfen und die sich daraus ergebenden

buchhalterischen, rechtlichen und steuerlichen

Konsequenzenzu ermitteln.



Maßnahmen ab dem Geschäftsjahr 2024:

ÅDas Konzept der „Single-Entity Group“
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-
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(Fortsetzung)



Das Konzept der 

„Single-Entity Group“
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Das Konzept der "Single-Entity Group" (Einzelunternehmens-

gruppe) wird für die Zweckeder Zinsbegrenzungsvorschriften

eingeführt.

Unternehmensgruppen(d.h. Unternehmen,die weder Teil einer

konsolidierten Gruppe für die Zwecke der Rechnungslegung

noch eigenständige Unternehmen für die Zwecke der

Zinsbegrenzungsvorschriftensind)könnenauf Antrag von einer

besonderen Ausweichklausel für die Eigenkapitalquote

profitieren. Diese Klausel ist erfüllt, wenn der Einzelkonzern

nachweisen kann, dass seine Eigenkapitalquotegleich oder

höher ist als die entsprechende Eigenkapitalquote seines

Konzerns. In diesem Fall kann der Einzelkonzern seine

übersteigendenFremdkapitalkostenin voller Höhe abziehen.

Diese neue Gruppenfreistellung dürfte sich beispielsweise

positiv auf eine verwaiste Verbriefungsgesellschaftauswirken,

die nicht in eine Finanzkonsolidierungeinbezogen ist und

Anleihen fast ausschließlichan Dritte ausgegebenhat. Dies ist

eine willkommeneMaßnahme,um die AttraktivitätLuxemburgs

für bestimmteVerbriefungstransaktionenzu erhöhen.

DieseBestimmunggilt für Geschäftsjahre,die ab dem 1. Januar

2024beginnen.
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Maßnahmen ab dem Steuerjahr 2024:

ÅSteuergutschriftfür Investitionen
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Besteuerung von 

juristischen Personen

-

Körperschaftsteuerliche

Maßnahmen

(Fortsetzung)



Steuergutschrift für Investitionen
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Änderungen:

ÅDer Steuersatzfür die globale Investitionssteuergutschrift

wurde von 8 % auf 12% angehoben.

ÅAus Gründen der Vereinfachung entfällt die

Steuergutschriftfür ergänzendeInvestitionen.

ÅEinführungeiner Investitionssteuergutschriftvon 18 %

für Investitionen und Betriebsausgaben im

Zusammenhang mit der digitalen und ökologischen

Transformation, bezeichnet als ăDET-Steuergutschriftò.

Besonders attraktiv ist die Einbeziehung spezifischer

Betriebsausgabenim Zusammenhangmit der digitalen

und ökologischen Transformation,die nun ebenfalls für

die 18%-DET-Steuergutschriftberechtigt sind.

ÅNur anwendbarauf Investitionenund Ausgaben,die nach

Einreichung des Antrags auf die Bescheinigung der

Förderfähigkeitgetätigt werden.

I WAS ÄNDERT SICHI JANUAR 2025

Verfahrenfür die DET-Steuergutschrift:

ÅVor Durchführung der Investitionoder Ausgabe müssen

Steuerpflichtige eine Antragsakte beim

Wirtschaftsministeriumeinreichen,um die Bescheinigung

der Förderfähigkeit für die DET-Steuergutschrift zu

erhalten. Der Antrag sollte mehrere Aspekte der

Investition/Ausgabe, insbesondere deren Finanzierung,

Art und Ziel, im Detail beschreiben. Der Antrag wird von

einer speziellenKommissiongeprüft, die innerhalb von

drei Monatenantwortensollte.

ÅNach Ablauf des Steuerjahresmüssen Steuerpflichtige

eine Bescheinigung über die Förderfähigkeit der

Investitionen und/oder Ausgaben beim

Wirtschaftsministeriumbeantragen. Die Frist für diesen

Antrag beträgt zwei Monate nach Endedes Steuerjahres,

und die Antwort sollte innerhalbvon neun Monaten nach

AblaufdesSteuerjahreserfolgen.

ÅBeim Einreichen der Steuererklärung müssen

Steuerpflichtige die vom Wirtschaftsministerium

ausgestellte Bescheinigung über die Förderfähigkeit

zusammen mit den bestehenden Formularen für die

Investitionssteuervergünstigungbeifügen.

Fazit:

Für weitere Details zu förderfähigen Investitionen und

Betriebsausgabensowie zum Verfahren verweisenwir auf

unserenim Juni2024 veröffentlichtenNewsletter. Wir stehen

Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie bei der Umsetzung

IhresProjektszu unterstützen.



Erlassene Rundschreiben im Jahr 2024 zur Klärung einiger 

steuerlicher Behandlungen:

ÅKlarstellung zur steuerlichen Behandlung einer 

Auflösung ohne Liquidation

o Steuerliche Behandlung der Körperschaftssteuer 

(KöSt) und der kommunalen Gewerbesteuer (GewSt)

o Vermögensteuer(VermSt)
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Klarstellung zur steuerlichen 

Behandlung einer Auflösung 

ohne Liquidation
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Wichtige Punkte: Ein RundschreibenL.I.R. Nr. 170/1, 170bis/1,

I.C.C Nr. 44, I. Fort. Nr. 55 (ădasRundschreibenò)wurde am

19. Juli 2024 von den luxemburgischen Steuerbehörden

veröffentlicht, das Klarstellungenzur steuerlichenBehandlung

einer Auflösung ohne Liquidation (auch als vereinfachte

Liquidation bezeichnet) gemäß Artikel 1865bis des

Zivilgesetzbuchesbringt.

Laut den Klarstellungen kann der Vorgang unter einem

steuerneutralen Regime durchgeführt werden (unter

bestimmten Bedingungen, die denen von Verschmelzungen

ähneln). Der Gesellschafterder aufgelösten Gesellschaftohne

Liquidation kann die VermSt-Rücklagen fortführen, um

weiterhinvon der reduziertenVermStzu profitieren.
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SteuerlicheBehandlungder Körperschaftssteuer(KöSt) und

der kommunalenGewerbesteuer(GewSt):

Å Für Zwecke der Körperschaftssteuer(KöSt) und der

kommunalen Gewerbesteuer (GewSt) erinnert das

Rundschreibendaran, dass die vereinfachte Liquidation

gemäßArtikel 1865bis des Zivilgesetzbuchesdie gleichen

steuerlichenAuswirkungenwie eine reguläre Liquidation

haben sollte. Das bedeutet, dass das Unternehmen bei

der Veräusserung aller seiner Vermögenswerte und

Verbindlichkeitenzum fairen Marktwert besteuertwerden

sollte.

ÅDarüber hinaus wird im Rundschreibenklargestellt,dass

dieser Vorgang als Verschmelzung behandelt werden

kann und somit von dem gleichen steuerneutralen

Regimeprofitieren kann, das auch für Verschmelzungen

gilt. Unter der Voraussetzung, dass bestimmte

Bedingungenerfüllt sind,z. B. (i) die Übertragungerfolgt

durch die Annullierung der Beteiligung der

aufnehmenden Gesellschaft an der aufgenommenen

Gesellschaftund (ii) die Übertragung gewährleisteteine

zukünftige Besteuerung in Luxemburg von eventuellen

stillen Rücklagen,die ohne das steuerneutrale Regime

steuerpflichtig wären, kann die vereinfachte Liquidation

durchgeführt werden, ohne dass eine Besteuerungauf

der Ebeneder aufgelöstenGesellschaftohne Liquidation

ausgelöstwird.

ÅDasselbe Regime gilt für grenzüberschreitende

vereinfachte Liquidationen innerhalb der EU und des

EWR,soferndie Bedingungenerfüllt sind.



Klarstellung zur steuerlichen 

Behandlung einer Auflösung 

ohne Liquidation (Fortsetzung)
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Vermögensteuer(VermSt):

ÅEin Unternehmen kann seine VermSt-Verpflichtung

verringern, indem es spezielle VermSt-Rücklagen aus

Gewinnenoder verfügbarenRücklagenausden Vorjahren

bildet. Die Bildung der Rücklage und die VermSt-

Reduktion unterliegen bestimmten Bedingungen,

insbesondereder Bedingung, dass die VermSt-Rücklage

mindestens5 Jahrelang aufrechterhaltenwerdenmuss.

Å Falls ein Unternehmen ohne Liquidation aufgelöst wird

und von einer reduzierten VermStaufgrund der Bildung

spezieller VermSt-Rücklagenprofitiert hat (aber der 5-

Jahres-Zeitraum zum Zeitpunkt der Auflösung gemäß

Artikel 1865bis des Zivilgesetzbuches noch nicht

abgelaufen war), klärt das Rundschreiben, dass die

VermSt-Rücklagen auf den Gesellschafter bei der

Auflösung ohne Liquidation übertragen werden können,

um die VermSt-Rücklagen fortzuführen, ohne den

fünfjährigenZeitraumzu unterbrechen.
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Maßnahmen ab dem 1. Januar 2025:

ÅÄnderungen des Sonderregelungsschemas für kleine 

Unternehmen 

(Gesetzentwurf Nr. 8406)

ÅDer Ort der Besteuerung von virtuellen 

Veranstaltungen

(Gesetzentwurf Nr. 8406) 

ÅReform des Mehrwertsteuersystems für Kunstwerke

(Gesetzentwurf Nr. 8406)
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Änderungen des Sonderregelungs-

schemas für kleine Unternehmen 

(Gesetzentwurf Nr. 8406)

20

Die Umstrukturierung der Sonderregelung für kleine

Unternehmen zielt darauf ab, den Verwaltungsaufwandzu

verringernund grenzüberschreitendeTätigkeitenzu erleichtern.

Steuerpflichtige,die die KMU-Regelung (die fakultativ ist) in

Anspruchnehmen,dürfen Rechnungenohne MwSt. ausstellen.

Dies bedeutet jedoch, dass sie die MwSt. auf ihre Ausgaben

nicht abziehen können und von der Pflicht zur Abgabe von

MwSt.-Erklärungen befreit sind (außer unter bestimmten

Umständen,wie unten beschrieben).

Die geltenden Änderungen lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

V ÜberarbeitetesnationalesFranchise-Schema

ÅBedingungen

Die Umsatzgrenze für die Berechtigung zum

Franchise-Schema wird von 35.000 EUR auf

50.000 EURerhöht. Der Jahresumsatzin Luxemburg

bedeutet den Gesamtbetrag, ohne MwSt. der

Lieferungenvon Waren und Dienstleistungengemäß

Artikel 57 des MwSt.-Gesetzes, die von einer

steuerpflichtigenPersonin Luxemburgwährendeines

Kalenderjahresdurchgeführtwerden.
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Eine pragmatische Toleranz für das nationale

Franchise-Schemasollte gewährt werden, wenn die

50.000 EUR-Grenze um maximal 10 % überschritten

wird. Ein kleines Unternehmen, das die nationale

Grenze während eines Kalenderjahresüberschreitet,

kann weiterhin von der Befreiung bis zum Ende

diesesJahresprofitieren, sofern die Grenzenicht um

mehr als10% überschrittenwird (d. h. eine tolerierte

Schwellevon 55.000 EUR). Im folgenden Kalenderjahr

ist das kleineUnternehmenjedoch nicht mehr für die

Befreiungberechtigt.

ÅWichtigzu wissen

Von der KMU-RegelungausgeschlosseneTätigkeiten,

unter anderem:

o Lieferungen neuer Transportmittel in einen

anderenMitgliedstaat.

o MwSt.-Pflichtige, die bereits von einer

Sonderregelungprofitieren (z.B.ăMwSt.-Gruppeò).

Wenn MwSt.-Pflichtige innergemeinschaftliche

Dienstleistungenerbringenoder gemäßArtikel61des

MwSt.-Gesetzes im Land mehrwertsteuerpflichtig

werden, müssen sie trotzdem eine vereinfachte

jährliche MwSt.-Erklärung bis zum 1. März des

folgenden Kalenderjahres über das eCDF-Portal

einreichen. Sie müssen auch zusammenfassende

Erklärungen zu ihren innergemeinschaftlichen

Lieferungenvon Dienstleistungenabgeben.
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V Neues MwSt.-Befreiungsregime für grenzüberschreitende

Tätigkeiten

Å Bedingungen

Kleine luxemburgische Unternehmen können durch die

Anmeldung zum grenzüberschreitenden KMU-Schema in

Luxemburgvon der Befreiungin anderen EU-Mitgliedstaaten

profitieren.

Der Zugangzu diesemSchemaunterliegtzweiBedingungen:

1. Der Umsatzin allen Mitgliedstaatendarf die Schwellevon

100.000EURauf EU-Ebenenicht überschreiten.

2. Der Umsatz im Mitgliedstaat,in dem die MwSt.-Pflichtige

Personnicht ansässigist und von dem sie die Befreiung

erhalten möchte, darf im aktuellen und im

vorangegangenen Kalenderjahr nicht die nationale

Schwelleüberschreiten,die für die Befreiung in diesem

Mitgliedstaat festgelegt ist, oder, je nach Wahl des

Mitgliedstaates, während des aktuellen und der zwei

vorherigenKalenderjahre.

Wenn diese Schwelle überschritten wird, kann das kleine

Unternehmen in diesem Mitgliedstaat mindestens ein

Kalenderjahrlang nicht mehr von der Befreiungprofitieren.
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Es kann jedoch weiterhin in Luxemburg von der Befreiung

profitieren,solangeesweiterhinberechtigt ist.

Å Wichtigzu Wissen

Nach der Anmeldung müssen diese Unternehmen sich in

anderen EU-Mitgliedstaatennicht für MwSt.-Zweckeregistrieren

und dort MwSt.-Erklärungen für die unter der Befreiung

getätigten Transaktioneneinreichen. Sie müssen jedoch ihren

Umsatz in jedem EU-Mitgliedstaat vierteljährlich über die

PlattformMyGuichet.lu bei der AEDmelden.

Å Beispiele

1. Ein mehrwertsteuerpflichtiger Unternehmer mit Sitz in

Luxemburg, der 2024 Umsätze in Luxemburg von

30.000 EUR,in Deutschlandvon 40.000 EURund in Belgien

von 10.000 EURerzielthat (insg. 80.000 EUR),könnte ab 2025

vom grenzüberschreitendenKMU-Schemaprofitieren, sofern

allezuvorgenanntenBedingungenerfüllt sind.

2. Ein mehrwertsteuerpflichtiger Unternehmer mit Sitz in

Luxemburg, der 2024 Umsätze in Luxemburg von

30.000 EUR,in Deutschlandvon 0 EUR,in Belgienvon 40.000

EUR(die nationale Schwellein Belgien beträgt 25.000 EUR)

und in Frankreichvon 10.000 EURerzielt hat, könnte nicht

vom grenzüberschreitendenKMU-Schemaprofitieren, da die

nationale Schwelle in Belgien im Jahr 2024 überschritten

wurde.

Å Fazit

Wenn Sie glauben, dass Sie diese Kriterien erfüllen (nationales

oder grenzüberschreitendesRegime), zögern Sie nicht, Ihr

Dossierunserem Team vorzulegen,damit wir die notwendigen

Schrittebei den MwSt.-Behörden unternehmen,damit Sie vom

nationalen Franchise-Regime oder dem grenzüberschreitenden

Regimeje nachFallprofitierenkönnen.
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Biszum 31. Dezember2024

Für kulturelle, künstlerische, sportliche, wissenschaftliche,

bildende, unterhaltendeoder ähnlicheTätigkeiten,die an nicht

steuerpflichtige Personen erbracht werden, ist der Ort der

Leistungserbringungdort, wo die Dienstleistungenphysisch

durchgeführtwerden.

Ab dem 1. Januar2025

Virtuelle Veranstaltungenwerden dort besteuert,wo sich der

Teilnehmerniedergelassenhat oder wo er seinenWohnsitzhat,

unabhängig davon, ob er ein Unternehmen (B2B) oder eine

Privatperson(B2C) ist.

Die Regeln, die den Ort der Leistung für den Zugang zu

Veranstaltungenbasierend auf dem physischenStandort der

Veranstaltung bestimmen, gelten nur für den physischen

Zugang.

Daher könnte der Zugang zu derselbenVeranstaltungab dem

1. Januar 2025 verschiedenen Lokalisierungsregeln und

unterschiedlichen MwSt.-Sätzen unterliegen, die wie folgt

zusammengefasstwerdenkönnen:
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1. PhysischeTeilnahme: Rechnungen mit luxemburgischer

MwSt. für Kunden, die physischan der Veranstaltungin

Luxemburgteilnehmen.

2. Virtuelle Teilnahme durch mehrwertsteuerpflichtige

Personen: Rechnungenohne MwSt. mit einemHinweisauf

die Selbstveranlagung für mehrwertsteuerpflichtige

Kunden,die virtuell teilnehmen.

3. Virtuelle Teilnahmedurch nicht mehrwertsteuerpflichtige

Personen: Rechnungenmit MwSt. des Landesdes Kunden

(z. B. deutsche,belgische,französischeMwSt.) für nicht

mehrwertsteuerpflichtigeKunden,die virtuell ausanderen

Mitgliedstaaten teilnehmen. In diesem letzten Fall

(Rechnungen mit ausländischer MwSt.) muss der

Veranstalterwählen,ob er sich in diesen Mitgliedstaaten

für MwSt.-Zwecke registriert oder das One-Stop-Shop-

System der luxemburgischenMwSt.-Behörde nutzt, das

eine elektronische und zentralisierte Zahlung

verschiedenerlokalerMwSt. ermöglicht.

Hier hat der Wunsch, am Ort des Konsums zu besteuern,

eindeutig die administrative Einfachheit übertroffen. Diese

Änderung zielt darauf ab, die Regelnzum Ort der Leistungfür

virtuelle Veranstaltungen in den EU-Mitgliedstaaten zu

harmonisieren und die während der COVID-19-Pandemie

festgestelltenUngleichheitenzu beheben.
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Biszum 31. Dezember2024

Die luxemburgischenKunstgalerienzahlten einen reduzierten

MwSt.-Satz von 8 % auf bestimmte Kunstkäufe,ohne diese

MwSt. abziehen zu können, und wendeten einen regulären

MwSt.-Satz von 17 % auf den Gewinnaufschlag beim

Wiederverkaufan.

Ab dem 1. Januar2025: Erweiterungdes reduziertenMwSt.-

Satzesvon 8 % und Reduzierungdes Anwendungsbereichs

der Differenzbesteuerung

Ab dem 1. Januar2025 verbietet die Richtlinie2022/542 die

KombinationeinesreduziertenMwSt.-Satzesauf Käufeund die

Anwendung der MwSt. auf die Marge beim Wiederverkauf

solcherWaren.

Um die Auswirkungender Richtlinie zu mildern, führten die

luxemburgische Vereinigung der Kunstgalerien und MwSt.-

Praktiker Gespräche mit dem Kulturministerium und dem

Finanzministeriumin Luxemburg.

Die Regierunghörte die ArgumenteallerParteien.
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Obwohl steuerpflichtige Wiederverkäufer wie Kunstgalerien

und -vermittlernicht mehr in der Lageseinwerden,die MwSt.-

Differenzbesteuerungsreglungfür den Wiederverkaufvon zum

8 %-SatzerworbenenWerkenin Anspruchzu nehmen,können

sie ab dem 1. Januar2025 weiterhin einen ermäßigtenMwSt.-

Satz von 8 % auf alle Kunstverkäufeanwenden (außer bei

Inanspruchnahmeder Differenzbesteuerung)und die MwSt.

auf ihre Käufeabziehen.

Diese Maßnahme trägt dazu bei, die Auswirkungen der

Richtlinie 2022/542 erheblich zu begrenzen und

sicherzustellen,dass Luxemburg ein attraktiver Standort für

den Kunstsektorbleibt.



Maßnahmen ab dem 11. Dezember 2024:

ÅMwSt.und Tantieme: Rundschreiben 781-2

o Rechtsprechungdes EuGH

o Urteil des Bezirksgerichts Luxemburg vom

22. November 2024

o MehrwertsteuerlicheFolgen des nationalen Urteils

o Regularisierungsprozess
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RechtsprechungdesEuGH:

Aus der Rechtsprechungdes Gerichtshofsder EuropäischenUnion

(TP, C288/22) vom 21. Dezember 2023 geht hervor, dass Artikel 9

Absatz 1 der Richtlinie2006/112/EG des Ratesvom 28. November

2006 über das gemeinsameMwSt.-System, umgesetzt in Artikel 4

Absatz 1 des geänderten Gesetzesvom 12. Februar 1979über die

MwSt. (im FolgendenalsăMwSt.-Gesetzòbezeichnet),so auszulegen

ist,dass

Å ein Mitglied des Vorstands einer Aktiengesellschaft, die nach

luxemburgischem Recht geführt wird, eine wirtschaftliche

Tätigkeit im Sinne dieser Bestimmung ausübt, wenn es der

GesellschaftgegenEntgeltDienstleistungenerbringt, ebensowie

wenn dieseTätigkeitvon dauerhafterNatur ist und gegen eine

Vergütungausgeführtwird,derenBedingungenabsehbarsind;

Å das Recht,Mitglied des Vorstandseiner Aktiengesellschaftnach

luxemburgischemRecht zu sein, nicht unabhängig im Sinne

dieserBestimmungausgeübt wird, wenn, obwohl das Mitglied

die Ausführung seiner Arbeit frei organisiert, die Bezüge aus

seinem Einkommen selbst erhält, in eigenem Namen handelt

und nicht in einem hierarchischen Unterordnungsverhältnis

steht,esnicht in eigenemNamenoderauf eigeneVerantwortung

handelt und das mit seinerTätigkeitverbundenewirtschaftliche

Risikonicht trägt.
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UrteildesBezirksgerichtsLuxemburgvom 22. November2024:

Das BezirksgerichtLuxemburg erließ am 22. November 2024 ein

Urteil über die wirtschaftliche Natur der Tätigkeit eines

Vorstandsmitgliedseiner Aktiengesellschaftnach luxemburgischem

Rechtund über dieăunabhªngigeòAusübungdieserTätigkeit.

Å WirtschaftlicheTätigkeit

Das BezirksgerichtLuxemburg stellte fest, dass die beiden vom

EuGH verwendeten Kriterien zur Charakterisierung einer

wirtschaftlichenTätigkeitim vorliegendenFallerfüllt sind.

Einerseitswird die Erbringungvon Dienstleistungengegen Entgelt

erbracht. Andererseitshat die Zugehörigkeit zum Vorstand von

dauerhafter Natur und wird gegen eine Vergütung ausgeführt,

derenBedingungenabsehbarsind.

Folglich stellt die Tätigkeit eines Vorstandsmitglieds einer

Aktiengesellschaft,die nach luxemburgischemRecht gegründet

wurde,einewirtschaftlicheTätigkeitim Sinneder MwSt. dar.

Å Unabhängig

Hinsichtlichder unabhängigen Ausübung einer solchen Tätigkeit

erkennt das Bezirksgerichtan, dass ein Vorstandsmitgliedeiner

Aktiengesellschaftnach luxemburgischemRecht die Ausführung

seinerArbeit frei organisiert,die Bezügeaus seinemEinkommen

selbst erhält und kein hierarchischesUnterordnungsverhältnis

besteht. Es urteilte jedoch, dass das Mitglied nicht in eigenem

Namen handelt, keine Verantwortung für die Tätigkeit trägt und

das wirtschaftlicheRisikoder Tätigkeit nicht selbst trägt. Dieses

Risiko trägt die Gesellschaft aufgrund der Handlungen des

Vorstands.
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Folglich übt ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaftnach

luxemburgischemRecht,das nicht auf eigeneVerantwortunghandelt

und das wirtschaftlicheRisikoseinerTätigkeitnicht trägt, seineRolle

alsVorstandsmitgliednicht unabhängigausund kanndaher nicht der

MwSt. unterworfenwerden.

MehrwertsteuerlicheFolgendesnationalenUrteils:

Nach dem Urteil des Bezirksgerichtshaben die luxemburgischen

MwSt.-Behörden am 11. Dezember 2024 ein Rundschreiben781-2

herausgegeben, in dem mehrere Hinweise und Klarstellungen

gegebenwerden.

Die luxemburgischenSteuerbehördenbeabsichtigennicht, die Folgen

des EuGH-UrteilsC-288/22 und des Urteilsvom 22. November 2024

auf die Vorstandsmitgliedervon Aktiengesellschaftenzu beschränken.

Daher wird die MwSt.-Befreiung auch auf Geschäftsführeranderer

Unternehmensformen (z.B. S.à r.l. und SCA) ausgeweitet. Dieses

Prinzip sollte auch für Mitglieder von Verwaltungs- oder

AufsichtsrätengemäßArtikel 442-10des Handelsgesetzbuchsgelten.

Solange sie im Rahmen ihres Mandats handeln, sollte nur die

Gesellschafthaftbargemachtwerden.

Darüber hinaus gelten die Entscheidungenfür Vorstandsmitglieder,

die natürliche oder juristische Personen sind. Dies schließt auch

Vorstandsmitglieder ein, die durch ihre eigenen Unternehmen

handeln(d.h. Anteilseignersind).
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Esscheintjedoch,dassdasin dem RundschreibenbehandelteMwSt.-

Systemnicht auf Unternehmenzutrifft, die Mitarbeiter als Direktoren

zur Verfügung stellen. Dies liegt daran, dass das Rundschreiben

angibt, dassder MwSt.-Vorteil nur für Direktoren gilt, die persönlich

eine Vergütung für ihre Dienstleistungen erhalten. Infolgedessen

bleibt der in Rundschreiben781vom 30. September2016festgelegte

MwSt.-Satz von 17 % für diese Unternehmenweiterhin anwendbar,

bisdasnationaleUrteilergeht.

Aufgrund der oben genannten Faktorenliegt es an den Direktoren

der betroffenen Unternehmen zu prüfen, ob sie die durch die

gerichtlichen Entscheidungen festgelegten Kriterien erfüllen, um

festzustellen, ob sie der MwSt. unterliegen oder nicht. Wenn

festgestelltwird, dasskeineMwSt. hätte angewendetwerden dürfen,

kannein Regularisierungsprozesseingeleitetwerden.

Regularisierungsprozess:

Die MwSt.-Behörde hat ein speziellesTool für eine unbürokratische

Regularisierung der in der Vergangenheit von

VerwaltungsratsmitgliedernangewendetenMwSt. eingerichtet. Dieses

Tool ist seitdem 16. Dezember2024auf MyGuichet.lu verfügbar.

Die MwSt.-Behörden haben die Verjährungsfristfür 2018 und 2019

aufgehoben, vorausgesetzt,die Anträge werden bis zum 1. Juli2025

gestellt.

Zögern Sie nicht, unser Steuerteam zu kontaktieren, um eine

Einschätzungvorzunehmen und/oder Ihnen bei der Erstattungder

Mehrwertsteuer zu helfen. Eurolux Group kann die Verfahren mit

einervon dem DirektorunterzeichnetenVollmachtdurchführen.



Buchhaltung ÅProjekt: Reform der Rechnungslegung
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DerăGesetzesentwurfNr. 8286/051über die Rechnungslegung,

den Jahresabschlussund den konsolidiertenJahresabschlussvon

Unternehmen sowie die diesbezüglicheBerichterstattungund

zur Abschaffung der Funktion des Kommissars im

Gesellschaftsrechtò,der am 28. Juli 2023 bei der

Abgeordnetenkammer eingereicht wurde und eine

Überarbeitung des luxemburgischen Rechnungslegungsrechts

anstrebt,ist bislangnoch nicht in Kraftgetreten.
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ÅAktualisierung der „Impats“-

Regelung

Å Stärkung des Systems der 

„partizipativen Prämien“

Å Anpassung der Steuertabelle 

Å Neuer Bonus für junge 

Arbeitnehmer

Å Steuererleichterungen für 

Personen in Steuerklasse 1A 

(Alleinerziehende) und 

Erhöhung des Steuerkredits 

für Alleinerziehende (CIM)

Å Neue Steuergutschrift auf 

Überstunden für 

Grenzgänger (CIHS)

Å Steuerbefreiung für 

Empfänger des 

unqualifizierten Mindestlohns 

(SSMNQ) und Anpassung des 

Steuerkredits für den sozialen 

Mindestlohn (CISSM)

Å Änderung des geldwerten 

Vorteils (ATN) für 

Dienstwagen

Å Erhöhung des Freibetrags für 

außergewöhnliche 

Belastungen aufgrund von 

nicht im Haushalt lebenden 

Kindern
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STÄRKUNGDESSYSTEMSDERăPARTIZIPATIVENPR MIENò

Erhöhung der Obergrenze für den Bonus: Die Obergrenze

für die Gewinnbeteiligungam Gewinn des Unternehmens

wird von 5 % auf 7,5 % desErgebnisdesVorjahreserhöht.

Erhöhung der Steuerbefreiung: Die Steuerbefreiungfür die

Gewinnbeteiligungwird von 25 % auf 30 % des jährlichen

Bruttogehalts des Arbeitnehmers (ohne Geld- und

Sachleistungen)erhöht.

ANPASSUNGDERSTEUERTABELLE

Anpassungüber Indexstufen: Nach einer ersten Anpassung

zum 1. Januar 2024 wird die Steuertabelle ab dem

Veranlagungsjahr 2025 um weitere 2,5 Indexstufen

angepasst.

Ziel: Die Lücke, die entstanden ist, weil seit 2017 keine

Anpassungenmehr vorgenommen wurden, obwohl es in

diesem Zeitraum acht Lohnindexierungen gab, wird

geschlossen. Im Endeffektwird die Steuerlastfür alle nach

der Steuertabelle besteuerten natürlichen Personen sich

verringern.
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Anwendungszeitraum: Die Maßnahmen für Einzelpersonen

gelten grundsätzlichab dem Steuerjahr2025, mit Ausnahme

des Steuerkredits für Überstunden, der bereits ab dem

Steuerjahr2024angewendetwird.

AKTUALISIERUNGDERăIMPATSò-REGELUNG

50 % Steuerbefreiung: Impatsprofitieren von einer 50%igen

Befreiung auf die gesamte jährliche Vergütung, die ihr

Arbeitgeber zahlt (max. 400.000 EUR), ausgenommen

bestimmteSteuerbefreiungenund Sachleistungen.

Wahlrecht für bestehende Impats: Steuerpflichtige,die bis

zum Steuerjahr 2024 vom alten Impats-Regime profitiert

haben, können weiterhin die bisherigen Regeln anwenden,

wenn siedie Voraussetzungenerfüllen. Alternativkönnen sie

das neue Regime ab 2025 wählen, indem sie die

Steuerbehörde benachrichtigen. Diese Wahl ist

unwiderruflichund gilt für bis zu 8 Jahre.

Unveränderte Bedingungen: Die

Anspruchsvoraussetzungen,die Dauer der Regelungsowie

die Verfahrenund Meldepflichtenbleibenunverändert.
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STEUERERLEICHTERUNGENFÜRPERSONENIN STEUERKLASSE

1A (ALLEINERZIEHENDE) UND ERHÖHUNG DES

STEUERKREDITSFÜRALLEINERZIEHENDE(CIM)

Anpassung der Steuertabelle und Reduzierung der

Steuerlast: EinesignifikanteAnpassungder Steuertabelle,die

die Steuerlast für steuerpflichtige Einkommen über

50.000 EURum 2.250 EURbis 2.600 EURpro Jahr senken

kann.

¶Erhöhung des CIM-Betrags: Der CIM-Betrag wird auf

3.504 EURpro Jahr erhöht (aktuell 2.505 EUR). Dieser

Höchstbetrag gilt für ein angepasstessteuerpflichtiges

Einkommenvon bis zu 60.000 EUR. Darüberhinaussinkt

der Steuerkredit linear und erreicht einen jährlichen

Mindestbetrag von 750 EUR für ein angepasstes

steuerpflichtiges Einkommen von 105.000 EUR oder

mehr.

¶Erhöhung des Schwellenwertsfür die CIM-Kürzung: Im

Falle von Kindergeld wird die CIM gekürzt. Der

Schwellenwert,ab dem der Betrag des CIM gesenkt

wird, wird von 2.424 EURauf 2.712EURerhöht.
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NEUERBONUSFÜRJUNGEARBEITNEHMER

MaximalePrämienhöhe:

¶EUR5.000für Bruttojahresvergütungbis zu EUR50.000

¶EUR3.750für Bruttojahresvergütungbis zu EUR75.000

¶EUR2.500für Bruttojahresvergütungbis zu EUR100.000

Steuerbefreiung: Bis zu 75 % der Prämiesind steuerbefreit,

sofernbestimmteBedingungenerfüllt sind:

¶Der Arbeitnehmer ist zu Beginn des Steuerjahresunter

30 Jahrealt.

¶Er hat seinen ersten unbefristeten Arbeitsvertrag mit

einemin LuxemburgansässigenArbeitgeber.

¶Die erste Prämie wurde innerhalb der letzten 5 Jahre

gezahlt.

Obergrenzefür die Steuerbefreiung: Die Steuerbefreiunggilt

nicht, wenn die Bruttojahresvergütungüber EUR 100.000

liegt.

Verlustder Steuerbefreiung: Wechseltder Arbeitnehmerden

Arbeitgeber,geht die Steuerbefreiungverloren.
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STEUERBEFREIUNGFÜREMPFÄNGERDESUNQUALIFIZIERTEN

MINDESTLOHNS (SSMNQ) UND ANPASSUNG DES

STEUERKREDITSFÜRDENSOZIALENMINDESTLOHN(CISSM)

Erhöhungder Steuergutschriftfür den sozialenMindestlohn

(CISSM): Die Steuergutschriftfür den sozialenMindestlohn

wird auf maximal 81 EURpro Monat erhöht, so dass ein

Arbeitnehmer,der den Mindestlohn für ungelernte Arbeiter

erhält und in Steuerklasse1 eingestuft ist, keine Steuern

mehr zahlenmuss.

Alle Arbeitnehmer, die den unqualifizierten Mindestlohn

verdienen, sind von der Steuer befreit, was eine finanzielle

Entlastungbringt.

Sozialversicherungsbeiträgesind weiterhin wie gewohnt zu
zahlen.
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NEUE STEUERGUTSCHRIFTAUF ÜBERSTUNDEN FÜR

GRENZGÄNGER(CIHS)

Höhe des Steuerkredits: Bis zu 700 EUR pro Jahr für

Nichtansässige,die in Luxemburg steuerpflichtig sind und

Überstundenvergütungenerhalten.

Obergrenze: Begrenzungdurch den Bruttolohn:

¶ 0 EURfür eine jährlicheVergütungbis zu 1.200EUR.

¶¼ der Differenzzwischender jährlichenVergütung und

1.200 EUR - Teilbetrag zwischen 1.200 EUR und

4.000EUR.

¶ 700 EURbei einer jährlichen Vergütung von mehr als

4.000EUR.

Bedingungenfür den CIHS:

¶Der Steuerpflichtigemuss in einem Land ansässigsein,

mit dem Luxemburg ein Doppelbesteuerungs-

abkommenhat.

¶Das Abkommen muss Luxemburg das Recht zur

Besteuerungder Bruttovergütunggewähren.

¶Das Land des Steuerpflichtigen gewährt keine

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung für

Überstundenvergütungen.

Antrag: Der CIHSwird auf Antrag im Rahmender privaten

Steuererklärunggewährt.
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Diese Maßnahme verlängert die Anwendung der

vorteilhaften Steuersätze für Fahrzeuge mit null CO◘-

Emissionen,die von einem Arbeitgebereinem Arbeitnehmer

zur Verfügung gestellt werden. Der geldwerte Vorteil wird

weiterhinzu einemgünstigerenmonatlichenSatzberechnet,

und diesfür einenzusätzlichenZeitraumvon zweiJahren.

ERHÖHUNGDES FREIBETRAGSFÜR AUSSERGEWÖHNLICHE

BELASTUNGENAUFGRUND VON NICHT IM HAUSHALT

LEBENDENKINDERN

Neuer Betrag: Der Höchstbetragdes Freibetragsfür Kinder,

die nicht im Haushaltdes Steuerpflichtigenleben, wird von

4.422 EURauf 5.424 EURpro Jahrerhöht.
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ÄNDERUNG DES GELDWERTENVORTEILS (ATN) FÜR

DIENSTWAGEN

Vereinfachung der ATN-Regelung: Vereinfachung für alle

neuen Verträge, wobei günstige Steuersätze nur für

Fahrzeuge mit null CO◘-Emissionenund ein einheitlicher

Steuersatz für alle anderen Motorisierungen angewendet

werden.

Verdoppelung der Sätze für emissionsfreieFahrzeuge: Die

Steuersätze für Fahrzeuge mit null CO◘-Emissionen,

insbesondere100%ige Elektroautos,werden verdoppelt,um

ihren wachsendenErfolg widerzuspiegeln. Siesteigen somit

auf 1% (<18kWh/100km) und 1,2 % (>18kWh/100km).

Erhöhung des Satzes für Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor: Für alle anderen Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, einschließlich Plug-in-Hybriden, wird

der Satz zur Berechnung des monatlichen geldwerten

Vorteils auf 2 % erhöht - unabhängig von ihrem CO◘-

Ausstoß.

Verlängerung der günstigen Steuersätze für

Elektrofahrzeuge: gem. der Verordnung vom 20. Dezember

2024 werden jedoch die günstigen Übergangssteuersätze

für Dienstwagen auf rein elektrischen Fahrzeugen (oder

Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen)verlängert, wenn

deren Zulassungbis zum 31. Dezember 2026 erfolgt (bzw.

bis zum 31. Dezember 2027, wenn der Vertrag bis zum

31. Dezember 2026 unterzeichnet wurde). In anderen

Worten, bleiben die Sätzevorerst bei 0,5 % (<18 kWh/100

km) und 0,6 % (>18kWh/100km).
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ÅErhöhung des luxemburgischen Mindestsoziallohns

ÅSoziale Parameter

ÅEinführung der verpflichtenden elektronischen Ein-

reichung für Lohnsteuererklärungen und 

Steuergutschriften

ÅArbeitsunfähigkeitsbescheini-gungen - Neues Online-

Formular

ÅAnpassung der Tagegelder 

ÅFrist für die Einreichung eines Antrags auf 

Steuerrückerstattung
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ERHÖHUNGDESLUXEMBURGISCHENMINDESTSOZIALLOHNS

(ABDEM1. JANUAR2025)

ẞVerbesserung des sozialen Mindestlohns durch eine

Erhöhungum 2,6 %

Index 944,43

Vorheriger 

Brutto-

Monatslohn

Brutto-

Monatslohn

seit 1. Januar 2025

Vorheriger 

Brutto-

Stundenlohn

Brutto-

Stundenlohn

seit 1. Januar 2025

Qualifizierte 

Arbeitnehmer 

(120 %)

û 3.085,11û 3.165,35û 17,8330û 18,2968

Unqualifizierte 

Arbeitnehmer 

(100 %)
û 2.570,93û 2.637,79û 14,8608û 15,2473

Arbeitnehmer im Alter 

von 17 bis 18 Jahren 

(80 %)

û 2.056,74û 2.110,23û 11,8887û 12,1979

Arbeitnehmer im Alter 

von 15 bis 17 Jahren 

(75 %)

û 1.928,20û 1.978,34û 11,1456û 11,4355

Indikator 100 279,30 (vorher: 272,22)

CCSS-Obergrenze 

(monatlich)
û 13.188,96 (vorher û 12.854,64)
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SOZIALEPARAMETER(ABDEM1. JANUAR2025)

ẞMutualitätder Arbeitgeber:

ẞUnfallversicherung:

ẞGesundheitam Arbeitsplatz:

AlleanderenParameterbleibenin 2025unverändert.

Klasse 1 2 3 4

2024 in % 0,01 0,01 0,42 1,36

2025 in % 0,07 0,99 1,48 2,64

Bonus-Malus-Faktor 0,85 1 1,1 1,3 1,5

2024 in % 0,595 0,70 0,77 0,91 1,05

2025 in % 0,595 0,70 0,77 0,91 1,05

2024 2025

in % 0,14
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ANPASSUNGDERTAGEGELDER

Die Reise- und Aufenthaltskostenhaben eine Anpassung

erfahren. Da die Beträge je nach Land variieren, ist es

angebracht, sich direkt auf die Verordnung vom

13. Dezember2024zu beziehen.

FRIST FÜR DIE EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF

STEUERRÜCKERSTATTUNG

Die Frist für die Einreichung eines Antrags auf

Steuerrückerstattungist der 31. Dezember des Jahres,das

auf dasbetreffendeSteuerjahrfolgt.
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EINFÜHRUNG DER VERPFLICHTENDENELEKTRONISCHEN

EINREICHUNG FÜR LOHNSTEUERERKLÄRUNGENUND

STEUERGUTSCHRIFTEN

Ab dem 1. Januar 2025 müssen alle Steuererklärungen

elektronisch und auf der Grundlage einer XML-Datei

eingereicht werden. Dies betrifft nicht nur die

Steuererklärungen für das Jahr 2025, sondern auch

eventuelleÄnderungenfür dasJahr2024.

ARBEITSUNFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNGEN- NEUESONLINE-

FORMULAR

Ab Januar 2025 besteht die Möglichkeit,

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungenentweder per Postoder

über dasneueOnline-Formularan die CNSzu versenden.

Empfehlung: Nutzen Sie ab sofort das Online-Formular, um

diesenVorgangzu vereinfachenund zu beschleunigen!

https://cns.public.lu/de/assure/actualites/comment-declarer-

incapacite-travail.html

https://cns.public.lu/de/assure/actualites/comment-declarer-incapacite-travail.html
https://cns.public.lu/de/assure/actualites/comment-declarer-incapacite-travail.html
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Wohnungsbaumaß -

nahmen

ÅAbzugsfähigkeit von Schuldzinsen im Zusammenhang 

mit dem Eigenheim ab dem Steuerjahr 2024

ÅSteuermaßnahmenpaket« Wohnung » für das

Steuerjahr2024:

o „BëllegenAkt“ Steuervergünstigung 

o Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Immobilien

o Befreiung von Kapitalgewinnen aus der Vermietung 

von Sozialwohnungen und Energieeffizienzklasse A+

o Beschleunigte Abschreibung und 

Abschreibungssätze für vermietete Immobilien
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Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen 
im Zusammenhang mit dem 
Eigenheim ab dem Steuerjahr 2024
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Neuregelung der Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen für

selbst genutzte oder zur eigenen Nutzung vorgesehenen

Wohnräume.

NeuejährlicheHöchstbeträgeder Abzugsfähigkeit:

¶ Vollständig abziehbar im Jahr der Festlegung des

Mietwertsund im darauffolgendenJahr.

¶ 4.000 EUR abziehbar für das zweite Jahr nach der

Festlegungund die folgendendrei Jahre.

¶ 3.000EURabziehbarfür die fünf darauffolgendenJahre.

¶ 2.000EURabziehbarfür alleweiterenJahre.

Die Verordnungbetrifft Wohnräume,die durch Eigentumsrecht,

Nießbrauchoder unentgeltlicheNutzung bewohnt werden.
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Steuermaßnahmenpaket
« Wohnung » 
für das Steuerjahr 2024
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Ein neues Maßnahmenpaket: Ein Gesamtpaket zur

Ankurbelung des Wohnungsmarktes,das sowohl befristete

alsauchdauerhafteMaßnahmenumfasst.

BefristeteMaßnahmen: Diesegelten nur für das Steuerjahr

2024, wurden aber durch eine Regierungsvorlagevom

18. Dezember2024um weiteresechsMonateverlängert.

ăBËLLEGENAKTòSTEUERVERGÜNSTIGUNG

für den Hauptwohnsitz:

¶ Verlängerung der Erhöhung von 30.000 EUR auf

40.000 EURpro Person(Verdopplung für Paare)für den

ErwerbdesHauptwohnsitzes.

¶Gültigbis 30. Juni2025.

¶Muss durch eine notariell beglaubigte Urkunde

dokumentiertwerden.
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für Investitionen(VEFA):

¶ Verlängerung der Registrierungskostenvergünstigung

von 20.000 EURpro Person(Verdopplung für Paare)für

den Erwerbeiner förderfähigenImmobilie.

¶Gültigbis 30. Juni2025.

¶Gilt für Immobilien im Bauplan (VEFA), wenn die

VermietungsdauermindestenszweiJahrebeträgt.

KAPITALGEWINNEAUSDEMVERKAUFVON IMMOBILIEN

Verlängerungder Steuerermäßigung:

¶ Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Immobilien

werden mit 25 % des globalen Steuersatzesbesteuert,

wenn die Immobilie mindestens zwei Jahre im Besitz

war.

Änderungab 1. Juli2025:

¶ Ab dem 1. Juli2025 wird die Besteuerungauf 50 % des

globalen Steuersatzesfestgelegt, wenn die Immobilie

längeralsfünf Jahreim Besitzwar.

¶ Diese Änderungen betreffen die vorherige Regelung,

gemäß welcher bis 2023 nach zwei Jahren Besitz der

Immobilie eine Besteuerung zu 50 % des globalen

Steuersatzesmöglich war.



Steuermaßnahmenpaket
« Wohnung » 
für das Steuerjahr 2024 (Fortsetzung )
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BEFREIUNGVON KAPITALGEWINNENAUS DERVERMIETUNG

VON SOZIALWOHNUNGENUND ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

A+

Verlängerung der Befreiung auf Kapitalgewinnen für

Immobilien, die in Sozialwohnungenumgewandelt werden

oder der EnergieeffizienzklasseA+ entsprechen.

Diese Regelung gilt nur für Immobilien, die für die

Vermietung von Sozialwohnungenin Luxemburg genutzt

werden.
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BESCHLEUNIGTE ABSCHREIBUNG UND

ABSCHREIBUNGSSÄTZEFÜRVERMIETETEIMMOBILIEN

Verlängerung der Erhöhung des beschleunigten

Abschreibungssatzesauf 6 % über einenZeitraumvon sechs

Jahrenfür den notariell beglaubigten Kauf von Immobilien

im RahmeneinesVerkaufsnachPlan(VEFA).

Gilt für Immobilienkäufe,die vor dem 30. Juni2025 getätigt

werden.

Jährliche Höchstgrenze der Abschreibung beträgt

250.000EUR.

Die übrigen Abschreibungssätzebleibenunverändert.



Recht / Unternehmen

ÅAktualisierung der luxemburgischen nationalen 

Identifikationsnummern (NINL) und der 

luxemburgischen Adressen im RCS

ÅASBL - Anpassung der Satzung an das neue Gesetz 

vom 7. August 2023 und Formalitäten der 

Hinterlegung im RCS bis zum 23/09/2025

ÅNeue Größenkriterien für Prüfungsanforderungen
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Wieverhältessichmit Personen,die noch keineNINLbesitzen?

Personenkreisohne NINL:

¶ insbesondereausländischePersonen,die weder im Großherzogtum

Luxemburglebenoder arbeitenPersonen

Antragauf ErstellungeinerNINL:

¶ Mussim Rahmender RCS-Einreichungbeantragtwerden

¶ ZusätzlicheAngabenim Antragsformularerforderlich:

Ҧ Geschlecht,Staatsangehörigkeitund privaterWohnsitz

Verwendungder Informationen:

¶ Datenwerdennicht im RCSeingetragen

¶Weiterleitungan das StaatlicheZentrum für Informationstechnologie

(CTIE)zur Aufnahme in die Datenbank des Nationalen Register

natürlicherPersonen(RNPP)

ErforderlicheNachweise:

¶ Identitätsnachweis:

ҦKopiedesPersonalausweisesoder Reisepasses.

¶ Nachweisder Privatadresse:

ҦWohnsitzbescheinigung,

ҦEidesstattlicheVersicherung(beglaubigtvon einerBehörde)oder

ҦRechnungfür Wasser,Strom,Gas,Telefonoder Internet.
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LuxembourgRCS| NeueEinreichungsformalitätenbeim RCS:

Einführungder Änderungen: Umsetzungseitdem 12. November2024

Betroffener Bereich: Handels- und Firmenregister von Luxemburg

(« RCS»)

Ziel: Vereinfachungund Modernisierungder Einreichungsprozesse

NeueFormalitätfür natürlichePersonen:

Hintergrund:

¶ Umstellung der RCS-Einreichungsformularevon Offline-PDFs auf

Online-HTML-Formulare

¶ Einführung der Pflicht zur Angabe der nationalen luxemburgischen

Identifikationsnummer (« NINL », auch bekannt als

« Matrikelnummer» oder « CNS-Nummer»)

¶ Grundlage: GeändertesGesetzvom 19. Juni 2013 zur Identifikation

natürlicherPersonen

Pflichtzur Angabeder NINL:

¶ Gilt für jede natürliche Person, die mit einer im RCSregistrierten

Einheitverbundenist

¶ Betroffene: Gesellschafter,Geschäftsführer/Verwaltungsratsmitglieder,

Prüfungsbeauftragterder Geschäftsbuchführung,etc.

¶ Pflichtbei:

Ҧ RegistrierungneuernatürlicherPersonenim RCSoder

Ҧ Änderungen an bestehenden Datensätzen

(mit Übergangsregelung: optional für andereÄnderungen)

Umgangmit der NINL:

¶ NINLwird nicht an Dritte weitergegeben

¶ Erscheint nicht auf vom Verwalter ausgestellten Dokumenten,

vorausgefülltenHinterlegungsformularenoder dem RCS-Portal



ASBL - Anpassung der Satzung an das 
neue Gesetz vom 7. August 2023 und 
Formalitäten der Hinterlegung im RCS bis 
zum 23/09/2025
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Die neuen Buchhaltungsregeln führen eine

Dreiklasseneinteilungfür ASBLsein:

¶ kleine ASBL: Bis zu 3 Mitarbeiter, max. 50.000 EUR

Jahreseinkommen, max. 100.000 EUR Vermögen;

vereinfachteBuchführungbleibt ausreichend;

¶ mittlere ASBL: Bis zu 15 Mitarbeiter, max. 1 Mio. EUR

Jahreseinkommen,max. 3 Mio. EURVermögen; doppelte

Buchführungerforderlich; und

¶ große ASBL Über 15 Mitarbeiter, über 1 Mio. EUR

Jahreseinkommen,über 3 Mio. EUR Vermögen sowie

gemeinnützige ASBLs; doppelte Buchführung und

Prüfungdurch einenWirtschaftsprüferverpflichtend.

Die Einstufung erfolgt, wenn eine ASBL an zwei

aufeinanderfolgenden Geschäftsjahrenmindestens zwei der

drei Kriterienüberschreitet.
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Neuheiten:

Das Gesetzvom 7. August 2023 bringt folgende Änderungen

für Vereine ohne Gewinnzweck(Associationsans but lucratif,

ăASBLò):

die jährlicheEinreichungvon geändertenMitgliederlistenbei

Gerichtentfällt; esgenügt, dieseam Sitzder ASBLaktuellzu

halten.

der Status von ăanhªngendenMitgliederó(membre

adhérent) (z.B. Ehrenmitglied)erhält eine rechtliche

Grundlage, ihre Rechte und Pflichten können frei in der

Satzungfestgelegtwerden.

Verwaltungsratssitzungen können per Telefon- oder

Videokonferenz stattfinden; schriftliche Beschlüsse sind

einstimmigmöglich, soferndie Satzungdiesvorsieht.

Hauptversammlungen können per Telefon- oder

Videokonferenzabgehaltenwerden, wenn die Satzungdies

erlaubt.

der Genehmigungsschwellenwertfür Zuwendungenwird auf

30.000 EURerhöht; BanküberweisungenausEU- oder EWR-

Staatensindgenehmigungsfrei,unabhängigvom Betrag.



N.B.: Wenn die Satzungder ASBLbis zum 23. September2025 nicht an dasGesetzvon 2023 angepasstwurde, gilt diesesneue Gesetzzwangsläufigund die

Artikel der Satzung, die diesemGesetzwidersprechen, werden unanwendbar. Wenn das Betreibender ASBLunmöglich wird, kann sie vom Gerichtaufgelöst

werden.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Datum desInkrafttretensadesGesetzesvom 7. August2023.

** Die Änderungen der Satzung sind geringfügig, wenn sie darauf ausgerichtet sind, die in der Satzung enthaltene Verweiseauf

Artikelnummerndesalten Gesetzesvon 1928zu ändern/anzupassen.

ASBL - Anpassung der Satzung an das 
neue Gesetz vom 7. August 2023 und 
Formalitäten der Hinterlegung im RCS bis 
zum 23/09/2025 (Fortsetzung)

45
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Quelle: www.lbr.lu



Neue Größenkriterien für 

Prüfungsanforderungen
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WesentlicheAuswirkungenauf die Prüfungsanforderungen:

Kleine Unternehmen: Unternehmen, die nach den neuen

Schwellenwerten als ăkleinòeingestuft werden, benötigen

möglicherweise keine Abschlussprüfung mehr. Diese Änderung hat

erheblicheAuswirkungenauf Mandanten,die bisher die Schwellenwerte

für die Abschlussprüfungnach den alten Kriterien erfüllten und nun

unter die Ausnahmeregelungfallen.

Mittlere und große Unternehmen: Unternehmen,die als mittelgroß oder

groß eingestuft werden, benötigen weiterhin eine Abschlussprüfung,

aber bestimmtemittlere Unternehmenkönnennun befreit werden,wenn

sienachden neuenGrenzwertenalskleineingestuftwerden.

Diese Änderungen gelten für Geschäftsjahre,die am oder nach dem

1. Januar2023 beginnen, wobei die Auswirkungender Neuklassifizierung

ab dem Geschäftsjahr2025eintreten.
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Kategorie
bisherige
Bilanzsumme

neue
Bilanzsumme

bisheriger
Nettoumsatz

neuer
Nettoumsatz

Mitarbeiterzahl

Klein bis zu 4,4 Mio. EUR bis zu 7,5 Mio. EUR bis zu 8,8 Mio. EUR bis zu 15 Mio. EUR bis zu 50

Mittel bis zu 20 Mio. EUR bis zu 25 Mio. EUR bis zu 40 Mio. EUR bis zu 50 Mio. EUR bis zu 250

Groß über 20 Mio. EUR über 25 Mio. EUR über 40 Mio. EUR über 50 Mio. EUR über 250

Aktualisierungender luxemburgischenGrößenkriterien:

Die jüngste großherzoglicheVerordnung, die am 25. Oktober 2024 in Kraft

getreten ist, hat die finanziellenSchwellenwertefür die Klassifizierungvon

Unternehmenim Rahmender Bemühungender EU um eine Verringerung

desVerwaltungsaufwandsangehoben.

Neuevs. frühereGrößenkriterienfür Prüfungsanforderungen:

Nach den aktualisierten Vorschriften haben sich die finanziellen

Schwellenwerte für die Einstufung als kleines, mittleres oder großes

Unternehmenwie folgt erhöht:



An wenn kann ich mich wenden?

I WHAT’S NEW I JANUARY 2025
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Unternehmensbesteuerungund Mehrwertsteuer:

CarolineGresse: cgresse@eurolux.lu

Buchhaltung:

ClaudioDa Silva: cdasilva@eurolux.lu

Besteuerungvon natürlichenPersonen:

JavierVizcaya: JVizcaya@eurolux.lu

Recht/ Unternehmen:

TabithaKoll: TKoll@eurolux.lu

mailto:cgresse@eurolux.lu
mailto:cdasilva@eurolux.lu
mailto:JVizcaya@eurolux.lu
mailto:TKoll@eurolux.lu


DANKE

Eurolux Group 

196, rue de Beggen L-1220 Luxembourg

www.eurolux.lu
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